
282 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Zollausschusses 

über die Regierungsvorlage (242 der Bei­
lagen): Allgemeines Zoll-' und Handelsab­
kommen (GATT); Übereinkommen über 
technische Handelshemmnisse samt Anhängen 

Das vorLiegende übereinkommen verfolgt die 
Ziele, ,eine Harmonisierung ,der' Normen herbei­
z.uführen und die handelshemmenden Effekte, 
die sich durch Normen und Prüfungsverfahren er­
geben, hintan:whaihen. Durch das überein­
kommen werden Verhaltensregdn aufgestellt, 
welche die Erreichung dieser Ziele ermögliChen 
soll, ohne in technische Fragen, die mit der Er­
lassung von technischen Normen zusammenhän­
gen, einzugreif.en. Die Zuständigkeit und der 
Aufgabenkreis der besrehenden Normenor,gani­
sationen wenden nicht beeinträchtigt. Das über­
einkommen enthält vielmehr Bestia:nm.ungen, die 
eine Zusammenarbeit der -einzelnen Staaten in 
den internationaLen NormenoI1ganisationen v-er­
stärken sollen. 

Das übereinkommen umfaßt aLLe Erzeugnisse 
des industriellen, gewerblichen und des' Land­
wirtschaftshereiches. Es ,enthält eine Anzahl von 
zwingenden Bestimmungen, und zwar insbeson­
dere in jenen Abschnitten, deren Ziele die Ver­
hinderung der Erl'ichtung von Handelshemm­
nissen ,darstellen, und ,in beZlug auf ,die Gleich­
behandlung eingeführter Waren mit g:leicharti­
gen Waren heimischen Ursprungs. 

Im ,ersten Anhang werden die einzelnen Be­
griffe für die spezifischen Zweck.edes über­
einkommens definiert. Der zweite un:d dritte An­
hallig enthalnen Be~tiJmmungen über die Zus:am­
mensetzung und Arlbeitsweise der teclmischen 
Sachverstä.ndigen und Sondengruppen, welche bei 
Streitverfahren e~nzuberufen sind. 

Lafer 

Berichterstatter 

Das vorliegende übereinkommen ist ein ge~ 
setzeseligänzender Staatsvertrag. Seine Art. 14.19 
und 14.21 sind als verfassungsändemd zu behan­
deln. 

Das übereinkommen ,darf daher gemäß 
Art. 50 Abs. 1 im Zusammenhalt mit Art. 50 
Abs. 3 B-VG nur mit Genehmigung des 'Natio­
nalrates IUnter sinngemäßer Anwendung des 
Art. 44 Abs. 1 B-VGabgeschlossen werden. 

Der Zollausschuß hat die gegenständliche 
RegiernmgsvorlaJge in seiner Sitzung run 13. März 
1980 in Verhandlung ,genommen und nach Wort­
meLdungen der Ahgeordneten Dr. N eis s e r, 
Dipl.·:.vw. Dr. S t i :Kund K 0 p p e n s t ein e r 
sowie des Stalatssekretärs Elfriede Kar 1 einstim­
mig beschlossen~ dem Hohen Hause die Genehmi­
-gung ,des AbschJ1us,ses des St3latsv,ertl1a:ges Zu emp­
fehlen. 

Der Zollausschuß häk ~m vorliegenden Falle 
die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG in' ider geltenden Fassl\illg zur überführung 
dieses Vertragsinhaltes ,in die innerstaatliche 
Rechtsordnung für entbehrlich. 

Als Ergebni.s seiner Beratung stellt der Zollaus­
schuß den An t r:a ,g, ,der N ation~lrat wolle be­
schLießen: 

Der ,Absch'luß des Staatsvertrages: Allgemei­
nes Zol1- und Handelsabkommen (GATT); über­
einkommen über technische Handels<hemmnisse, 
dessen 

Art. 14.19 und Art. 14.21 
ver f ass oll n g s ä n der n d sind, samt Anhän­
gen (242 der Beilagen) wird genehmigt. 

W.ien, 1980 03 13 

J osef Steiner 

Obmann 
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